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Antrag    

Drucksache Nr.    
öffentlich  

  

00869/2023    

Beratung und Beschlussfassung 

Stadtvertretung 
 

Betreff 

Bundesgesetzliche Regelungen umsetzen – Standorte für Trinkwasserbrunnen in Schwerin 
ausweisen und schrittweise Errichtung vorbereiten 
 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtvertretung möge beschließen:  
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, unter Berufung auf die bundesgesetzlichen 
Regelungen zur Bereitstellung von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz, die Ausweisung und 
Errichtung von Trinkbrunnen an möglichst vielen, öffentlich zugänglichen Orten zeitnah 
umzusetzen. Dazu soll er der Stadtvertretung nach der Sommerpause eine entsprechende 
Übersicht potentiell geeigneter Standorte im Stadtgebiet und einen Zeitplan für die 
Errichtung entsprechender Trinkwasserbrunnen vorlegen. 
 

 

Begründung 

Die Bundesregierung hat bereits im August 2022 beschlossen, dass künftig Trinkwasser aus 
dem Leitungsnetz an möglichst vielen öffentlichen Orten frei verfügbar sein muss. 
Kommunen sollen folgerichtig Trinkwasserbrunnen beispielsweise in Parks, 
Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen aufstellen, sofern dies technisch machbar ist 
und dem lokalen Bedarf entspricht. Die neue Regelung zielt darauf ab, möglichst allen 
Bürgerinnen und Bürgern öffentlichen Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu 
gewähren. Leicht verfügbares Trinkwasser ist darüber hinaus auch ein wichtiger Baustein 
kommunaler Hitzeaktionspläne. So können sich die Menschen besser vor den 
gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze schützen. 
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über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt: --- 
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: --- 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: --- 
 
 

 nein 
 
 
 

Anlagen: 
 
keine 
 

 
 
gez. Gerd Böttger 
Fraktionsvorsitzender 
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